
48C - TAXENSTAFFEL 
 
In teilweiser Abänderung des Artikel 7, Pkt. 6 der ABFT wird die Taxenleistung gestaffelt festgelegt: 
1/360 der Versicherungssumme pro Tag bis zum 120. Leistungstag 
1/576 der Versicherungssumme pro Tag ab dem 121. und bis zum 210. Leistungstag 
1/960 der Versicherungssumme pro Tag ab dem 211. Leistungstag 


